
1. Allgemeines - Geltungsbereich
	 1.	 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehen- 
		  de und von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftragge- 
		  bers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hatten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel- 
		  tung zugestimmt. Unsere AlIgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn 	
		  wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abwei- 
		  chender Bedingungen des Auftraggebers unsere Leistungen an den Auftraggeber vor- 
		  behaltlos ausführen.
	 2.	 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftraggeber zwecks Ausführung die- 
		  ses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.
	 3.	 lst der Auftraggeber Unternehmer im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB so gelten unsere 
		  Geschäftsbedingungen auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn Sie 
		  nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Angebot und Vertragsschluss
	 1.	 Die Angebote von STEKA sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen 
		  und sämtliche Aufträge/Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftli- 
		  chen oder fernschriftlichen Bestätigung von STEKA.
	 2.	 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
		  verbindlich. wenn dies ausdrücklich schrittlich vereinbart wird.
	 3.	 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
		  uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterla- 
		  gen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
		  Auftraggeber unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
	 1.	 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Tätigkeit von STEKA zu unterstützen. lnsbe- 
		  sondere schafft der Auftraggeber unentgeltlich alle Voraussetzungen im Bereich seiner 
		  Betriebssphäre, die zur Leistungserbringung erforderlich sind.
	 2.	 Soweit der Auftraggeber, STEKA geforderte Voraussetzungen vorenthält, hat er entste- 
		  hende Wartezeiten, die dokumentiert werden, gesondert zu vergüten.
	 3.	 Der Auttraggeber steht dafür ein, dass im Rahmen des Auftrages von STEKA gefertigte 
		  Berichte, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnun- 
		  gen nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

4. Preise
	 1.	 Soweit nicht anders angegeben, hält sich STEKA an die in ihren Angeboten enthalte- 
		  nen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten, die in 
		  der Auftragsbestätigung von STEKA genannten Preise, zuzüglich der jeweiligen gesetz- 
		  lichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert be- 
		  rechnet.
	 2.	 Materialpreisgleitklausel: Wir behalten uns ausdrücklich vor, unsere Preise entspre- 
		  chend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kosten- 
		  erhöhungen, insbesondere auf Grund von Materialpreisveränderungen eintreten.
	 3.	 Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
		  rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
		  Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
		  auf dem gleichen \/ertragsverhältnis beruht.

5. Liefer- und Leistungszeit
	 1.	 Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden kön- 
		  nen, bedürfen der Schriftform.
	 2.	 Liefer- und Leistungsverzögerung aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereig- 
		  nissen, die uns die Lieferung bzw. Leistung nicht nur vorübergehend wesentlich er- 
		  schweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussper- 
		  rung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von uns oder 
		  deren Unterlieferanten eintreten - haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen 
		  und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferungen bzw. Leistungen 
		  um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinaus zu  
		  schieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
		  zurückzutreten.
	 3.	 Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Auftraggeber nach ange- 
		  messener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom 
		  Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit ober werden wir von unserer Ver- 
		  pflichtung frei, so kann der Auftraggeber hieraus keine Schadenersatzansprüche her- 
		  leiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Auftraggeber nur berufen, wenn er  
		  uns unverzüglich benachrichtigt.
	 4.	 Wir sind zu Teillieferungen and Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teil- 
		  lieferung ober Teilleistung ist für den Auftraggeber nicht von Interesse.
	 5.	 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen von STEKA setzt die rechtzei	
		  tige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers voraus.
	 6.	 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns 
		  entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr 
		  der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs auf den Aufraggeber 
		  über.

6. Zahlung
		  Unsere Leistungen sind grundsätzlich netto ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen nach 
		  Rechnungsstellung zahlbar. Zahlungsverzug mit der Folge der Fälligkeit von Verzugs- 
		  zinsen tritt nach 10 Tagen ab Rechnungsstellung ein. Skonto bedarf der besonderen 
		  Vereinbarung. Alle anderen Zahlungsbedingungen bedürfen unserer schriftlichen Be- 
		  stätigung.

7. Haftung
	 1.	 Schadenersatzansprüche sind unabhängig von der Art von der Pflichtverletzung, ein- 
		  schließlich unerlaubter Handlungen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder 
		  grobfahrlässiges Handeln vorliegt.
	 2.	 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet STEKA für jede Fahrlässigkeit, 
		  je doch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen 
		  Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf 
		  sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein 
		  von STEKA garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Auftraggeber 
		  gegen solche Schäden abzusichern.
	 3.	 Die Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse in den Absätzen 1 and 2 gelten nicht 
		  für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens von STEKA entstanden sind, sowie 
		  bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem 
 		  Produkthaftungsgesetz, sowie Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
		  oder der Gesundheit.
	 4.	 Soweit die Haftung von STEKA ausgeschlossen ober beschränkt ist, gilt dies auch für 
 		  Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von STEKA.

8. Eigentumsvorbehalt
	 1.	 STEKA behält sich das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang al- 
		  ler Zahlungen aus dem bestehenden Kontokorrentverhältnis (Geschäftsverbindung) mit  
		  dem Auftraggeber vor: der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
	 2.	 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von STEKA gelieferten Gegenstände pfleglich zu 
		  behandeln. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Auftraggeber 
		  unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
	 3.	 Der Auftraggeber ist berechtigt, die von STEKA gelieferten Gegenstände im ordentli- 
		  chen Geschäftsgang weiterzuverkaufen: er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderun- 
		  gen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forde- 
		  rung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte er- 
		  wachsen, und zwar unabhängig davon, ob die gelieferten Gegenstände ohne oder nach 
 		  Verarbeitung weiter verkauft worden sind. Die uns vom Auftraggeber im Voraus ab- 
		  getretene Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo. Zur Einziehung 
		  dieser Forderung bleibt der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Un- 
		  sere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir ver- 
		  pflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber sei- 
		  nen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
		  Zahlungsverzug gerät und inbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines lnsolvenz- 
		  verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so 
 		  können wir verlangen, dass der Auffraggeber uns die abgetretenen Forderungen an- 
		  deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die da- 
		  zugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
	 4.	 Die Verarbeitung ober Umbildung der gelieferten Gegenstände durch den Auftragge- 
		  ber wird stets für uns vorgenommen. Werden die gelieferten Gegenstände mit anderen, 
		  uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum  
		  an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Lieferungen und Leistungen 
 		  (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Ge- 
		  genständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
		  gilt im übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände.
	 5.	 Werden die gelieferten Gegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
 		  untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver- 
		  hältnis des Wertes unserer Lieferungen und Leistungen (Faktura Endbetrag einschließ- 
		  lich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
 		  Vermischung erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Auftraggebers 
 		  als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auffraggeber uns anteil- 
		  mäßig Miteigentum überträgt. Der Auftraggeber verwahrt das so entstandene Allein- 
		  eigentum oder Miteigentum für uns.
	 6.	 Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderung gegen 
		  ihn ab, die durch die Verbindung der von uns geliefertenen Gegenstände mit einem 
		  Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
	 7.	 STEKA verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftrag- 
		  gebers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert ihrer Sicherheiten die zu si- 
		  chernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
		  Sicherheiten obliegt STEKA.

9. Gerichtsstand - Erfüllungsort - Anwendbares Recht
	 1.	 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen STEKA 
		  und dem Auftraggeber gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepubilk Deutschland. 
		  Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
	 2.	 Für alle sich aus diesen Vertragsverhältnissen unmittelbar ober mittelbar ergebenden 
		  Streitigkeiten ist Gerichtsstand Trier. STEKA ist jedoch berechtigt, den Auftraggeber 
 		  auch an dessen Sitz zu verklagen.
	 3.	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
 		  Erfüllungsort.
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